
Handlungsl eitfaden
Hilfe für Privatpersonen bei 
Konflikten mit dem Biber

Ach du lieber Biber
Eines Morgens findet man eine breite Spur im Garten, ein Baum 
ist über Nacht verschwunden – nur ein spitzer Pfahl bleibt 
zurück. Ein klares  Zeichen: Ein Biber war da. Doch kein Grund zur 
Panik. Mit den richtigen Maßnahmen lässt sich der Garten 
schützen und der Konflikt lösen.

Der Biber ist eine streng geschützte Art und steht in Deutschland 
unter Naturschutz. Er darf weder gefangen noch gejagt werden. 
Der Biber gestaltet durch seine Lebensweise Landschaften, er 
verändert Gewässer  und fällt  Bäume. Er staut Wasser und 
schafft so neue Lebensräume, die wiederum für Fische und 
Vögel wichtig sind. Diese Umtriebigkeit  gefällt nicht allen und 
kann zu Konflik-ten führen. Im Folgenden zeigen wir, wie ein 
gutes Zusammenleben mit ihm in der Lebenslandschaft Vorpommern 
gelingen kann.ben mit ihm in der Lebenslandschaft Vorpommern gelingen kann.

Diese Maßnahmen verstoßen in der Regel nicht gegen das 
Bundes­naturschutzgesetz (§ 44 BNatSchG) und gelten in 
Mecklenburg­ Vorpommern als „zumutbare Alternativen“. Sie 
sind vorrangig anzu­wenden, sofern das Grundstück nicht in 
einem Naturschutzgebiet liegt. Bewohnte Biberburgen und ­
baue dürfen dabei nicht beeinträchtigt werden.

Baum- und Flächenschutz (präventiv) 
Maßnahmen, die Schäden vermeiden, ohne in Biberbauten 
oder ­däm-me einzugreifen. Dazu zählt insbesondere der 
Einzelbaumschutz durch Drahtschutzhosen.

Temporäre Abwehr oder Lenkung 
Elektro­Litzen/ elektrische  Zäune können eingesetzt werden, 
um den Biber fernzuhalten. Eine sachgemäße Handhabung 
ist zu beachten.

Schutz vor Grabetätigkeit an sensiblen Punkten 
Oberflächliche Barrieren wie robuste Gittermatten können 
direkt am gefährdeten Objekt angebracht werden. Dabei 
darf kein Biberbau und keine  Biberburg geöffnet, verfüllt 
oder der Eingang versperrt werden.

Diese Maßnahmen gelten laut Verordnung ausdrücklich als 
vorrangige Alternativen gegenüber eingriffsintensiveren 
Vorgehensweisen.

Empfohlenes
Werkzeug
Drahtzange

Höhe  
mind. 80 cm

Eingespanter 
Stock als 
 Abstandhalter

Zeltheringe zur  
Befestigung des 
Drahtes am Boden

Drahtdicke
Ø 2 mm

Abstand
mind. 8 cm
vom Stamm

Was man ohne behördliche Ausnahme tun darf

Handlungsleitfaden

Konflikte entschärfen, 
Schäden vermeiden

Künstliche Biberbaue 
Künstliche Biberbaue haben sich im Kanton Zürich in der Schweiz  
bewährt, um Konflikte an sensiblen Uferbauwerken wie Gräben, 
Dämmen oder Durchlässen zu reduzieren. Der Biber erhält ein stabiles 
Ersatzquartier und nutzt dieses, statt neue Baue an problematischen 
Stellen anzulegen. Dies ist zukünftig vielleicht auch eine Lösung in  
der Lebenslandschaft Vorpommern und anderen Gegenden.

Ein künstlich angelegtes Biberquartier mit Unter-
wasserzugang, kurzem Gang und trockener Kammer – 
funktional vergleichbar mit einem natürlichen Bau.  
Je nach Ziel und Standort wird er aus Betonsegmenten 
oder Naturmaterialien errichtet. Uferbereiche können 
zusätzlich durch Steine oder Grabeschutzmatten  
gesichert werden.

Was ist ein 
Biber-Kunstbau?

•	�� Wiederkehrende Grabeschäden an Uferböschungen, 
Dämmen oder Deichen

•	� Gewässerabschnitte mit hoher Unterhaltungs- oder 
Havarielast

•	� Konfliktpunkte zwischen Gewässerunterhaltung, 
Abflusssicherung und Artenschutz

Wo ist der Einsatz sinnvoll?

Kunstbauten entlasten sensible Uferbereiche, ersetzen aber  
keine weiteren Lenkungsmaßnahmen. Ergänzend bleiben  
z. B. Weidenanpflanzungen, Grabschutz oder Steinufer sinnvoll.



Über artenschutzrechtliche Ausnahmen entscheidet die  
Untere Naturschutzbehörde (UNB).

Havariefälle müssen bei den zuständigen Behörden angezeigt werden:

•	 UNB des Landkreises / der kreisfreien Stadt

•	� Wasser- und Bodenverband (WBV) für Gewässer II. Ordnung

•	� Betreiber betroffener Infrastruktur (z. B. Straßenbau, Bahn, Abwasser)

Die Umsetzung an Gewässern II. Ordnung erfolgt in Abstimmung  
mit dem WBV.

Recht & Zuständigkeiten (MV)
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Schadensprävention an 
sensiblen Bauwerken

Vorteile Zugang unter Wasser – kurzer Gang –  
trockene Kammer

Standort: ganzjähriger Wasserstand,  
ruhige Lage, ausreichende TiefeAnnahme nicht garantiert – 

Standortqualität entscheidet

Grenzen & Risiken

Planbare Unterhaltung  
statt Ad-hoc-Eingriffen

Falsche Tiefe/Lage kann  
zu Überflutung oder  
Nichtannahme führe

Koexistenz-freundlich: 
Funktion für das Tier  

bleibt erhalten

Rechtlicher Rahmen: 
Eingriffe an Lebensstätten 
sind genehmigungspflichtig

Lichtschacht mit 
Abdeckung

Biberbau nur an den 
Seiten und nach oben 
mit Holzplatten  
verkleidet

Lüftungsrohr
Ø 100 mm

Konstruktion stabil betten; Ein-/Auslauf 
schützen; Uferprofil sichern

Umfeld lenken (Weiden/Vegetation, Schutzgitter), 
statt wildes Graben zu verhindern

Trockene 
Kammer

Eingang muss stabil  
und unter Wasser sein

Eingangsschacht aus 
Holzplatten

Steinblöcke 
1– 1.5 t

Jährliche Sichtkontrolle;  
nach Starkregen prüfen

Schutzgitter, Schutz gegen  
Grabetätigkeit an sensiblen Orten

max. 4 m langer Zugang  
bis zum Wasser

1/3 Befüllung des  
Eingangsschachtes mit Kies

Eingangsöffnung 0,5 m x 0,5 m

Rewilding Oder Delta ist ein Verein, der in der deutsch-polnischen Grenzregion um das Stettiner Haff herum daran arbeitet, natürliche Ökoysteme und eine vielfältige Tierwelt gemeinsam 
mit den Menschen wiederherzustellen. Dieser Handlungsleitfaden wurde im Verbundprojekt „Gemeinsam Mee(h)r Natur in Vorpommern wagen“ erstellt. Das Verbundvorhaben von Rewilding 
Oder Delta e. V., Tourismusverband Vorpommern e. V., der Michael Succow Stiftung und der Naturschutzstiftung Deutsche Ostsee – OSTSEESTIFTUNG wird im Rahmen des Aktionsprogramms 
Natürlicher Klimaschutz durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) gefördert.


